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Hinweis 
 
Studierende, die an der Klausur für LL.M./ERASMUS-Studierende teilnehmen 
möchten, müssen sich hierzu anmelden. Senden Sie die Daten bitte per Mail an 
das Lehrstuhlsekretariat. Sie sind dabei nicht verpflichtet, das beiliegende 
Formular zu benutzen. Die Anmeldung muss aber die unten aufgeführten Daten 
enthalten. 
 
Die eMail-Adresse lautet:     kirchhofp[at]jurs.uni-heidelberg.de 
 
Nennen Sie als Betreff:      „LL.M./ERAMUS-Klausur“ 
 
Das Ende der Anmeldefrist ist der:   21.12.2012 
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KLAUSUR FÜR LL.M.- UND ERASMUS-STUDENTEN 

 

Die Klausur für die LL.M.- und Erasmus-Studenten wird am  Donnerstag, den 10.01.2013, um 11.15 Uhr im Übungsraum 5 des Juristischen Seminars 

geschrieben. Bitte bringen Sie eine aktuelle Gesetzessammlung zum Staatsrecht mit (Staats- und Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland, C. F. 

Müller, Heidelberg oder Sartorius I, Losebl.). Ein Wörterbuch ist zugelassen. Bitte bringen Sie diese Anmeldung zur Klausur mit und geben Sie diese vor 

Ausgabe der Klausurtexte bei der Aufsichtsperson ab. Die Angaben dienen der Scheinausgabe. Bitte bringen Sie einen gültigen Pass oder Personalausweis 

mit.  

 

Name, Vorname:             

 

Geburtsdatum:             

 

Geburtsort:              

 

Kontaktadresse:             

 

Heimatadresse:             

 

Matrikelnummer:             

 

Studiengang:             

 

eMail:              
 

In der Klausur werden vier oder fünf kleinere Fälle gestellt, die Sie gutachterlich bearbeiten sollen. Bereiten Sie sich mit einem Lehrbuch und unseren 

Vorlesungsmaterialien vor. Es wird der Stoff geprüft, der bis zum Klausurtermin in der Vorlesung behandelt wird.  

Für alle anderen Studierenden – auch Nebenfächler – ist die Klausur keine Prüfungsleistung. Eine Teilnahme – auch nur zu Übungszwecken – ist für diese 

Studierenden leider nicht möglich.   


